












 
1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) ohne Ortsteil Holzhausen 
 

 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der derzeit gültigen 
Fassung erlässt die Gemeinde Gablingen folgende 1. Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Gablingen vom 
15.12.2010: 
 
 
 

Art. 1 
1. § 6 erhält folgende neue Fassung: 
 

Der Beitrag beträgt  
a) pro m² Grundstücksfläche 0,93 €. 
b) pro m² Geschossfläche 4,65 €. 

 
2. § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende neue Fassung: 
 

Die Gebühr beträgt 1,40 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 
 

Art. 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2016 in Kraft. 
 
 
Gablingen, 27.10.2015 
 
 
Karl Hörmann 
Erster Bürgermeister 

 

Bekanntmachungsvermerk: 
Vorstehende Änderungssatzung wurde im Gemeindeanzeiger (Amts- und Anzeigenblatt der 
Gemeinde Gablingen) am …………..Nr…………… öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gablingen, ………. 

 
Karl Hörmann 
Erster Bürgermeister 



 
2. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) ohne Ortsteil Holzhausen 
 

 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der derzeit gültigen 
Fassung erlässt die Gemeinde Gablingen folgende 2. Satzung zur Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Gablingen vom 
15.12.2010: 
 
 
 

Art. 1 
1. § 6 erhält folgende neue Fassung: 
 

Der Beitrag beträgt  
a) pro m² Grundstücksfläche 0,82 €. 
b) pro m² Geschossfläche 4,34 €. 

 
2. § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende neue Fassung: 
 

Die Gebühr beträgt 1,81 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 
 

Art. 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 1. 
Änderungssatzung vom 27.10.2015 außer Kraft. 
 
 
Gablingen, 10.12.2019 
 
 
 
Karl Hörmann 
Erster Bürgermeister 

 

Bekanntmachungsvermerk: 
Vorstehende Änderungssatzung wurde im Gemeindeanzeiger (Amts- und Anzeigenblatt der 
Gemeinde Gablingen) am …………..Nr…………… öffentlich bekannt gemacht. 
 

Gablingen, ………. 

 
Karl Hörmann 
Erster Bürgermeister 




